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Rechtsprechung

Rechtsfehler bei der Ersetzung der Einwilligung 

des Kindesvaters in eine Adoption

Wird in einem Verfahren über die familiengerichtliche Erset-
zung der Einwilligung des Kindesvaters in die Adoption des 
heute sechsjährigen Kindes nicht die Frage erörtert, ob der 
Vater überhaupt auf Dauer für eine Übertragung des Sorge-
rechts in Betracht kommt, sondern nur mit den Problemen 
in der Vergangenheit argumentiert, erfolgt die Ersetzung 
rechtsfehlerhaft. Im Rahmen des § 1748 Abs. 4 BGB ist es 
unerlässlich, jegliches Vorverhalten zu berücksichtigen und 
sich hiermit auseinanderzusetzen. Auch wenn es in einem 
Fall, in dem der Vater aufgrund wiederholter strafrechtlicher 
Verurteilungen und Drogenproblemen regelmäßig in Haft, 
die Kindesmutter im Ausland untergetaucht ist und das Kind 
bei den Adoptiveltern wohlbehütet lebt, wahrscheinlich ist, 
dass eine Adoption das Kindeswohl fördert, kann das Eltern-
recht des Vaters nicht in dieser Weise übergangen werden.
BGH, Beschl. v. 06.12.2023 – XII ZB 485/21

Rechtzeitige Benachrichtigung des Verfahrens-

pflegers vom Anhörungstermin auch bei Betreuungs-

verlängerung

Auch im Beschwerdeverfahren besteht gem. § 68 Abs. 3 
Satz 1 FamFG grundsätzlich die Pflicht des Gerichts zur per-
sönlichen Anhörung des Betroffenen gem. §§ 278 Abs. 1, 
295 Abs. 1 Satz 1 FamFG. Zwar besteht für das Beschwer-
degericht nach § 68 Abs. 3 Satz 2 FamFG auch in einem 
Betreuungsverfahren die Möglichkeit, von einer erneuten 
Anhörung des Betroffenen abzusehen. Voraussetzung hier-
für ist jedoch, dass die Anhörung bereits im ersten Rechts-
zug ohne Verletzung zwingender Verfahrensvorschriften 
durchgeführt worden ist und von einer erneuten Anhörung 
im Beschwerdeverfahren keine neuen Erkenntnisse erwartet 
werden. Dies ist vorliegend nicht der Fall, da die Verfahrens-
pflegerin der Betroffenen nicht über den erstinstanzlichen 
Gerichtstermin informiert worden ist und sie demnach keine 
Möglichkeit zur Teilnahme daran hatte. Da die erstinstanz-
liche Anhörung demzufolge verfahrensfehlerhaft war, hätte 
das Beschwerdegericht die Anhörung wiederholen müssen.
BGH, Beschl. v. 06.12.2023 – XII ZB 401/22

Entfallen des Zustimmungserfordernisses 

der Mutter für Wirksamkeit der Vaterschafts-

anerkennung des Kindes mit deren Tod

Mit dem Tod der Mutter entfällt das Erfordernis ihrer Zu-
stimmung nach § 1595 Abs. 1 BGB für die Wirksamkeit der 
Vaterschaftsanerkennung im Rahmen des Antrags ihres 
Kindes auf entsprechende Beurkundung der Anerkennung 
im Geburtenregister. Für die Wirksamkeit der Vaterschafts-
anerkennung ist in diesem Fall die Zustimmung des Kindes 
gem. § 1595 Abs. 2 BGB bzw. die Zustimmung des gesetz-
lichen Vertreters für ein Kind, welches nach § 1596 Abs. 2 
Satz 1 BGB nicht geschäftsunfähig oder noch nicht 14 Jahre 
alt ist, ausreichend. Auch nach dem Tod der Mutter muss 

im Interesse des Kindes die Möglichkeit einer Vaterschafts-
anerkennung bestehen bleiben.
BGH, Beschl. v. 30.08.2023 – XII ZB 48/23

Anforderung an die Bewilligung einer erhöhten 

Betreuervergütung

Unter welchen Umständen ein Berufsbetreuer im Einzelfall 
die Voraussetzungen erfüllt, nach denen die Bewilligung 
einer erhöhten Vergütung nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 2 
Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG) a.F. ge-
rechtfertigt ist, unterliegt einer wertenden Betrachtung des 
Tatrichters. Anerkannt ist, dass eine »Hochschulausbildung« 
i.S.d. § 4 Abs. 3 Nr. 2 VBVG a.F. stets dann gegeben ist, wenn 
ein staatlich reglementiertes oder zumindest staatlich an-
erkanntes Studium an einer Universität oder Fachhochschule 
mit einem formalen Abschluss beendet worden ist. Dies ist 
vorliegend bei der Fachhochschulausbildung der Betreuerin, 
die mit der Erlangung des akademischen Grades einer Di-
plom-Wirtschaftsingenieurin (FH) abgeschlossen wurde, zwar 
zu bejahen; der zu fordernde Erwerb besonderer und für die 
Betreuung nutzbarer Kenntnisse ist bei diesem Abschluss hin-
gegen zu verneinen, da die von der Betreuerin absolvierte 
Fachhochschulausbildung auf eine Tätigkeit als Grundstücks-
sachverständige und nicht im Kernbereich auf die Vermittlung 
betreuungsrechtlich relevanter Kenntnisse ausgerichtet war.
BGH, Beschl. v. 15.11.2023 – XII ZB 575/21

Anspruch auf Kindergeld zwischen zwei 

Ausbildungsabschnitten

In den Fällen des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG wird ein Kind 
nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder 
eines Erststudiums im Rahmen des Kindergeldbezugs nur be-
rücksichtigt, wenn dieses keiner Erwerbstätigkeit i.S.d. § 32 
Abs. 4 Satz 2 EStG nachgeht. Vorliegend war die Tochter 
grundsätzlich nach § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2c EStG kindergeld-
rechtlich zu berücksichtigen, da sie eine Zusage zum Mas-
terstudium erst zum Wintersemester erhalten hatte, nicht 
jedoch zum betreffenden Zeitraum im vorangehenden Som-
mersemester. Da sie vorab bereits ein Studienfach mit dem 
Bachelor of Science abgeschlossen und damit eine erstmalige 
Berufsausbildung abgeschlossen hatte, war ein Anspruch auf 
Kindergeld für den maßgeblichen Zeitraum gem. § 32 Abs. 4 
Satz 2 EStG ausgeschlossen. Das Masterstudium gehörte hier 
nicht mehr zur Erstausbildung, da die Tochter mit diesem 
nicht zum nächstmöglichen Termin begonnen hatte.
BFH, Urt. v. 12.10.2023 – III R 10/22

Keine Anwendung der Härteklausel bei Vorliegen 

einer psychischen Erkrankung im Rahmen einer 

stationären Unterbringung

Ein Scheitern der Ehe i.S.d. § 1565 Abs. 1 BGB ist auch dann 
anzunehmen, wenn sich nur ein Ehegatte endgültig abge-
wandt hat. Dies trifft vorliegend auf die Ehefrau aufgrund 
der vorliegenden Alkoholabhängigkeit ihres Ehemannes zu. 
Zwar bedeutete dessen Unterbringung in einer Pflegeein-
richtung für sich genommen noch nicht zwangsläufig eine 
erfolgte Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft, da 
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diese auch ohne eine häusliche Gemeinschaft durchaus noch 
bestehen kann. Eine endgültige Aufhebung der häuslichen 
Gemeinschaft war hier jedoch u.a. deshalb zu bejahen, weil 
der Ehemann schon zuvor seit längerer Zeit eigenständig im 
Keller des gemeinsamen Hauses gelebt hatte. Von einer Här-
teklausel in 1568 BGB war hier jedoch vor dem Hintergrund 
der schwerwiegenden Alkoholproblematik des Ehemannes 
mit den damit einhergehenden massiven gesundheitlichen 
Auswirkungen dennoch abzusehen, da dieser sich in einer 
geschützten Einrichtung befindet, in welcher auf etwaige 
Suizidabsichten sachgerecht reagiert werden kann und muss.
OLG Hamm, Beschl. v. 02.11.2023 – 4 UF 87/23

Strenge Maßstäbe an das Vorliegen der 

Verwirkung von titulierten Kindesunterhalts-

ansprüchen

Zwar kann bei Vorliegen eines titulierten Kindesunterhalts-
anspruchs das Verstreichenlassen einer Frist von mehr als 
einem Jahr für die Bejahung des Zeitmoments ausreichen, 
um eine Verwirkung anzunehmen. Hieraus ist jedoch nicht 
herzuleiten, dass pauschal nach Ablauf eines Jahres immer 
von der Erfüllung des Zeitmoments auszugehen ist. Für die 
Annahme des Umstandsmoments, als weitere Vorausset-
zung für die Annahme einer Verwirkung, sind strenge Maß-
stäbe anzulegen. Hier hat der Antragsteller keine Umstän-
de dargelegt, nach denen ein Verhalten seines Sohnes als 
Antragsgegner vorliegt, nach welchem er darauf vertrauen 
konnte, dass dieser den Differenzbetrag zwischen dem titu-
lierten Unterhalt und dem bezogenen Unterhaltsvorschuss 
für den betreffenden Zeitraum nicht mehr geltend machen 
würde, da dieser insoweit über einen Zeitraum von weniger 
als zweieinhalb Jahren untätig geblieben ist. Dies gilt bereits 
nicht aufgrund der Tatsache, dass er seinem Sohn gegen-
über zuvor eine angespannte finanzielle Situation behauptet 
und in Aussicht gestellt hat, nach erfolgter Verbesserung 
der finanziellen Lage seiner Zahlungspflicht nachzukommen.
OLG Bremen, Beschl. v. 14.12.2023 – 5 UF 36/23

Versagung von Verfahrenskostenhilfe bei 

Verletzung der gesetzlichen Mitwirkungspflichten

Ein Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für ein 
betriebenes Umgangsverfahren ist, wie hier, zurückzuwei-
sen, wenn der Vater als Antragsteller innerhalb einer vom 
Familiengericht gesetzten Frist die Fragen des Gerichts zu 
seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht 
oder nicht genügend beantwortet bzw. angeforderte Belege 
nicht entsprechend vorlegt. In diesem Fall ist die begehrte 
Verfahrenskostenhilfe nach § 118 Abs. 2 Satz 4 ZPO zwin-
gend zu versagen. Vorliegend war von dem Antragsteller zu 
erwarten, dass er in nachvollziehbarer Weise darlegt, wie 
er den Lebensunterhalt von sich und seinen Kindern, denen 
gegenüber er unterhaltspflichtig sein will, finanziert. Dies hat 
klare, in sich schlüssige und nachvollziehbare Angaben zur 
Voraussetzung, mit der Konsequenz, dass ein Verfahrenskos-
tenhilfeantrag, soweit er offensichtlich ohne jegliche Sorg-
falt erstellt wurde und widersprüchliche Erläuterungen und 
ungeordnete Belege beinhaltet, zurückzuweisen ist.
KG, Beschl. v. 13.11.2023 – 16 WF 128/23
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Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft 
Familienrecht des DAV in Fulda 2023

Vom 23.–25.11.2023 fand in Fulda, erstmals unter Vorsitz von Herrn Kollegen 

Rechtsanwalt Jochem Schausten, die Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft 

Familienrecht des DAV statt.

Die ArGe Familienrecht existiert bereits seit 30 Jahren. Dieses Ereignis wurde 

zu Beginn der Veranstaltung von der »Grande Dame« der Arbeitsgemein-

schaft, Frau Kollegin Rechtsanwältin Ingeborg Rakete-Dombek, die die Ge-

schicke der ArGe maßgeblich mitgeprägt hat, eindrucksvoll hervorgehoben.

Neben weiteren Vorträgen und dem abendlichen »get together« mit Gesprä-

chen bei Speis und Trank mit DJ und Tanz, fanden am darauffolgenden Tag 

Fachvorträge statt, die in zwei Schienen parallel angeboten wurden. Leider 

konnten Kolleginnen und Kollegen, die an der Veranstaltung online teilnah-

men, nur eine Vortragsreihe wählen, so dass nur den Präsenzteilnehmer eine 

Wahl zwischen den beiden Vortragsschienen zur Verfügung stand. Hier sollte 

man in der Zukunft für online Teilnehmende entsprechend nachbessern.

Die Vorträge fanden wie gewohnt mit hoher Qualität von ausgesuchten Kolle-

ginnen und Kollegen statt bevor der Tag, bei einem Empfang der Stadt Fulda 

im Fürstensaal des Stadtschlosses Fulda, ausklang.

Am letzten Tag fand dann wie üblich die aktuelle Stunde, diesmal zum Thema 

»Modernisierung des Unterhaltsrechts« mit hochrangig besetzten Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern statt, bevor dann die Mitgliederversammlung die 

Tagung beendete.

Die Veranstaltung wurde wie immer von Herrn Tobias Hopf vom DAV perfekt 

geplant und durchgeführt und findet im November diesen Jahres in München 

statt. Trotz der Möglichkeit der Online-Teilnahme ist es doch vor allem der 

persönliche Kontakt unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, der nur 

bei einer Präsenzteilnahme zur gewährleisten ist, was diese Veranstaltung so 

gewinnbringend macht.

In diesem Sinne wünsche ich der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht viele 

weitere erfolgreiche Tagungen und mindesten weitere 30 Jahre Fortbestehen 

im DAV.

Mit freundlichen hanseatischen Grüßen aus Hamburg

Ihr

Prof. Dr. Wolfgang Burandt

Prof. Dr. Wolfgang Burandt


